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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt, 
Alexander Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Reduzierung der Markteintrittshürden für Angebote zur Unterstützung im Alltag 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Voraussetzungen für die Anerkennung von 
Anbietern für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 82 der Verordnung zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AVSG) zu reduzieren und eine Entdeckelung der Preise 
nach § 45 b Abs. 1 Nr. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Elftes Buch) vorzunehmen. Ge-
nerell sollen die Markteintrittshürden für Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag auf ein Minimum reduziert werden. Pflegenden Angehörigen sollte die Möglichkeit 
eröffnet werden, eine Anerkennung als Anbieter für Angebote zur Unterstützung im All-
tag zu erlangen. 

 

 

Begründung: 

Nach § 45 b SGB XI steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege ein Entlastungsbetrag 
von monatlich bis zu 125 Euro zu. Obwohl es zunehmend mehr Anbieter für die Inan-
spruchnahme der Entlastungsmöglichkeiten gibt, können immer noch viele Pflegebe-
dürftige und ihre pflegenden An- und Zugehörigen die gesetzliche Leistung nicht in An-
spruch nehmen. Die Nachfrage nach Entlastung wird weiterhin nicht durch das verfüg-
bare Angebot in Bayern gedeckt. Unter anderem ist ein wirtschaftlicher Betrieb aufgrund 
des gedeckelten Preises nicht möglich. Nach § 45 b Abs. 4 SGB XI dürfen die für die 
Erbringung von Leistungen nach § 45 b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 erhaltenen Entgelte 
die Preise für vergleichbare Sachleistungen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
nicht übersteigen. Ebenso sollten auch pflegende Angehörige als Anbieter für Angebote 
zur Unterstützung im Alltag nach einer Schulung zugelassen werden, die mit den Pfle-
gebedürftigen verwandt oder verschwägert sind sowie in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 

Dem Wunsch vieler Pflegebedürftiger möglichst lange in den eigenen vier Wänden le-
ben zu können, sollte die Staatsregierung durch eine Reduzierung der Markteintritts-
hürden für Anbieter und einer Entdeckelung der Preise für Angebote zur Unterstützung 
im Alltag entsprechen. 

 


